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8 Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet 

„Saaraue bei Schwemlingen “
(L 6505-307)

Vom 4. Dezember 2014

Aufgrund des § 20 Absatz 1 und 3 des Saarländischen 
Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Ok-
tober 2008 (Amtsbl. 2009 S. 3) in Verbindung mit § 22
Absatz 1 und 2, § 26 und § 32 Absatz 2 und 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 
des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), 
verordnet das Ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig, um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.
Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natu-
ra 2000-Gebietes durch die EU-Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe, durch eine verantwortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).
Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wiederherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.
Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.
Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 

naturschutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
staaten eine Berichterstattung über den Erfolg der in 
den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen 
erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-
onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfahren.

§ 1

Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit 
einer Größe von ca. 203,6 ha wird zum Landschafts-
schutzgebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Land-
schaftsschutzgebiet „Saaraue bei Schwemlingen“ 
(L 6505-307) und ist Teil des Netzes Natura 2000 
(§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als Europäisches 
Vogelschutzgebiet der Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. No-
vember 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vo-
gelarten (ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) – in der 
jeweils geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Merzig, Gemarkun-
gen Ballern, Besseringen und Schwemlingen.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in zwei Detailkarten (1 : 1.750) 
mit Flurstücknummern und Randsignatur wiederge-
geben. Diese Karten und der Verordnungstext werden 
im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. 
Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Merzig. Verordnungstext und Karten können bei den 
genannten Stellen eingesehen werden.

(3) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2

Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
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Städte und Gemeinden, Zweckverbände zur Durchfüh-
rung von Naturschutzgroßprojekten, des Landes oder 
des Bundes befindlichen Grundstücke und bei vertrag-
lichen Vereinbarungen zur Förderung der Nutzung sind 
die Vorgaben des Managementplans für die betroffene 
Fläche zu beachten und in den Pachtvertrag aufzuneh-
men.

§ 6

Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen treffen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cherzustellen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 und 4 verstößt.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt 
außer Kraft die Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Saaraltarm Schwemlingen“ vom 19. November 2001 
(Amtsbl. S. 2217), geändert durch die Verordnung vom 
24. Januar 2006 (Amtsbl. S. 174).
Zudem wird gleichzeitig auf den in § 1 dieser Verord-
nung bezeichneten Flächen nordwestlich der Land-
straße L 175 Schwemlingen-Besseringen die Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Saarschleife 
und Leukbachtal“ im Landkreis Merzig-Wadern vom 
1. Dezember 1966 (Amtsbl. S. 153), geändert durch die
Verordnungen vom 30. April 1991 (Amtsbl. S. 634),
16. Juli 1993 (Amtsbl. S. 830), 18. September 1996
(Amtsbl. S. 1090), 5. November 1996 (Amtsbl. 
S. 1275), 8. Juli 2002 (Amtsbl. S. 1449), 9. Juli 2009
(Amtsbl. S. 1182) und vom 15. September 2010 (Amts-
bl. I S. 1342) aufgehoben.

Saarbrücken, den 4. Dezember 2014

Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost
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Verordnungen

200 Achte Verordnung  
 zur Änderung der Verordnung  
 über das Landschaftsschutzgebiet  
 „Saarschleife und Leukbachtal“

Vom 12. Juli 2016

Auf Grund der §§ 22 und 26 des Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 
in Verbindung mit § 20 des Gesetzes zum Schutz der 
Natur und Heimat im Saarland (Saarländisches Na-

turschutzgesetz – SNG) vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, ver-
ordnet das Ministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz:

§ 1 
Änderung der Verordnung  

über das Landschaftsschutzgebiet 
„Saarschleife und Leukbachtal“

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Saarschleife und Leukbachtal“ vom 1. Dezem-
ber 1966 (Amtsbl. S. 153) wird dahingehend geändert, 
dass in der Gemarkung Mettlach, Flur 8, die Flurstücke
— 633/41, 633/44, 633/24, 633/45, 633/46, 633/48, 

633/52, 633/54, 633/34, 633/37, 633/60, 633/56, 
633/55, 633/39, 633/40, 633/57, 633/58, 633/61 
vollständig und

— 633/33 und 633/59 jeweils teilweise
nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes 
sind.

§ 2 
Beschreibung der ausgegliederten Fläche

Die ausgegliederte Fläche umfasst ca. 5,2 ha und liegt 
zwischen den Ortslagen Mettlach und Merzig-Besse-
ringen auf Mettlacher Gemeindegebiet. Die ausgeglie-
derte Fläche ist aus der beigefügten Karte ersichtlich.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 12. Juli 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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Artikel 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Sep-
tember 2001 (Amtsbl. S.1810), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 24. Januar 2006 (Amtsbl. S. 174), 
außer Kraft.

Saarbrücken, den 12. September 2016

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

260 Neunte Verordnung  
 zur Änderung der Verordnung  
 über das Landschaftsschutzgebiet  
 „Saarschleife und Leukbachtal“

Vom 12. September 2016

Auf Grund der §§ 22 und 26 des Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 

in Verbindung mit § 20 des Gesetzes zum Schutz 
der Natur und Heimat im Saarland (Saarländisches 
Naturschutz gesetz – SNG) vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, ver-
ordnet das Ministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz:

§ 1 
Änderung der Verordnung  

über das Landschaftsschutzgebiet  
„Saarschleife und Leukbachtal“

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Saarschleife und Leukbachtal“ vom 1. Dezem-
ber 1966 (Amtsbl. S. 153) wird dahingehend geändert, 
dass in der Gemarkung Besseringen, Flur 2, die Flur-
stücke
— 920/2, 1236/921, 922/1, 924/1, 926/1, 1604/930, 

1605/930, 1569/932, 939, 940,1139/941, 1034/945, 
947/1 958/1, 959/1, 964/1, 966, 967, 968/1, 875/2, 
869/2, 890/2, 1919/893, 895, 1377/896, 1222/898, 
1571/901, 1290/904, 906/1, 1511/907, 1901/634, 
1902/634, 1903/634, 1904/634, 1905/634, 634/3, 
634/18 vollständig und

— 633/33, 634/17 teilweise
nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes 
sind.

§ 2 
Beschreibung der ausgegliederten Fläche

Die ausgegliederte Fläche umfasst ca. 8,5 ha und liegt 
südlich des Mettlacher Gewerbegebietes „Auf der 
Haardt“ zwischen den Ortslagen Mettlach und Merzig-
Besseringen an der Ortsumgehung Besseringen. Die 
ausgegliederte Fläche ist aus der beigefügten Karte er-
sichtlich.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 12. September 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

g.schommer
Rechteck
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A. Amtliche Texte

Gesetze

25 Gesetz Nr. 1914 
 zur Abschaffung der Verzinsungspflicht 
 für hinterlegte Geldbeträge

Vom 30. November 2016

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz  
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des Hinterlegungsgesetzes

Das Hinterlegungsgesetz vom 18. November 2010 
(Amtsbl. I S. 1409) wird wie folgt geändert:

1.  § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 
Verzinsung

Hinterlegtes Geld wird nicht verzinst. Dies gilt auch 
für Beträge, die aus der Einlösung von Wertpapieren, 
Zins- und Gewinnanteilscheinen oder in ähnlicher 
Weise anfallen.“

2.  Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:

„§ 12a 
Verzinsung in Altfällen

(1) Zinsansprüche, die bis zum 19. Januar 2017 nach 
dem bis dahin geltenden Recht entstanden sind, blei-
ben unberührt.

(2) Berechnung und Auszahlung der Zinsen erfolgen 
nur auf Antrag des Empfangsberechtigten. Der Antrag 
ist spätestens drei Monate, nachdem der Empfangs-
berechtigte von dem Erlass der Herausgabeanordnung 
benachrichtigt worden ist oder in sonstiger Weise vom 
Erlass der Herausgabeanordnung erfahren hat, bei der 
Hinterlegungsstelle, die das Hinterlegungsverfahren 
führt, schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
zu stellen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 4. Januar 2017

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Verordnungen

26 Verordnung über das Naturschutzgebiet  
 „Saarhölzbachtal – Zunkelsbruch“ 
 N 6405-302

Vom 9. Januar 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der je-
weils geltenden Fassung verordnet das Ministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 

Rechteck

Rechteck

Rechteck

y.leissner
Schreibmaschinentext
Seiten 63-68 nicht relevant
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 a) Schwimm- und Tauchblattpflanzen zu mähen 
oder zu entfernen,

 b) wasserwirtschaftliche oder wasserbauliche 
Maßnahmen durchzuführen, auch solche, die 
keiner Anzeige oder Genehmigung bedürfen.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstruktu ren sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde oder 
der von ihr beauftragen Stelle durch diese oder in deren 
Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch den 
SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt. 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-
de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird. Für sonstige Maßnahmen 
geringen Umfanges kann die Oberste Naturschutzbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn dadurch der Schutz-
zweck nicht beeinträchtigt wird. § 67 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.
(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Verordnung 791-67 über das Naturschutzgebiet 
„Saarhölzbach – Zunkelsbruch“ vom 15. März 1989 
(Amtsbl. S. 458) in der derzeit geltenden Fassung au-
ßer Kraft und das Naturschutzgebiet „Saarhölzbach – 
Zunkelsbruch“ ist nicht mehr Bestandteil des Land-
schaftsschutzgebietes L 1.00.16 „Saarschleife und 
Leukbachtal“ vom 1. Dezember 1966 (Amtsbl. 1967 
S. 153) in der derzeit geltenden Fassung.

Saarbrücken, den 9. Januar 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

G.Schommer
Polygon
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Anlage
zur Verordnung über das Natur-
schutzgebiet N 6405-302

Saarhölzbachtal - Zunkelsbruch

vom 9. Januar 2017
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68 Zehnte Verordnung  
 zur Änderung der Verordnung über  
 das Landschaftsschutzgebiet „Saarschleife und  
 Leukbachtal im Kreis Merzig-Wadern“

Vom 15. Februar 2017

Auf Grund des § 20 des Saarländischen Naturschutz-
gesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. S.726) in Verbin-
dung mit § 22 Absätze 1 und 2 sowie § 26 des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542) in der derzeit geltenden Fassung verordnet 
das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz:

§ 1
Änderung der Verordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet „Saarschleife und 
Leukbachtal im Kreis Merzig-Wadern“

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Saarschleife und Leukbachtal im Kreis Merzig-
Wadern “ vom 1. Dezember 1966 (Amtsbl. S. 153) wird 
geändert, sodass folgende Flurstücke der Flur 1 in der 
Gemarkung Keuchingen (Gemeinde Mettlach) nicht 
mehr Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes sind.
5594/3339, 5595/3341, 3342/1, 3347/1, 3350/1, 
3353/1, 3357/1, 3359, 3361/1, 3363, 3365/1, 3366, 
3367, 6911/3368, 6912/3370, 6913/3370, 5122/3372, 
3373/1, 3379/1 und 3387/2 (jeweils teilweise).

§ 2
Beschreibung der ausgegliederten Fläche

Die ausgegliederte Fläche umfasst ca. 1,784 ha, ist 
dem südwestlichen Ortsrand von Keuchingen (Ge-
meinde Mettlach) unmittelbar vorgelagert und weist 
unterschiedliche Verbuschungsstadien auf.
Auf der ausgegliederten Fläche ist die Schaffung ei-
ner Wohnbaufläche (Bebauungsplan) beabsichtigt, um 
dem diesbezüglich dringenden Bedarf in der Gemein-
de Mettlach, die von mehreren Schutzgebieten umge-
ben ist, gerecht werden zu können.
Die Grenzen der ausgegliederten Fläche sind aus bei-
gefügter Flurkarte ersichtlich.

§ 3
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 15. Februar 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

g.schommer
Rechteck
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